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Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren  
wird gemessen, in 
wieweit die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen öko-
logischen oder 
sozialen Merkmale  
erreicht werden. 
 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswir- 
kungen handelt es  
sich um die bedeu- 
tendsten nachteiligen 
Auswirkungen von  
Investitionsentschei-
dungen auf Nachhal- 
tigkeitsfaktoren in  
den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäf- 
tigung, Achtung der  
Menschenrechte und  
Bekämpfung von  
Korruption und  
Bestechung. 

  
Veröffentlichungsdatum: 01.06.2023 

 

Jährlicher Bericht zur Nachhaltigkeit der Versicherungsprodukte der Sparkassen-Versicherung Sachsen 

Lebensversicherung AG (SLS) nach Art. 8 Abs. 1 Transparenzverordnung/Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900M16E1X52IO9204 
 

Relevant für folgende Produkte: Sparkassen-Sparplan, Sparkassen-Tresor, Sparkassen-Kinderleicht-Vorsorge, Sparkasse-Generationen-
Tresor, Sparkassen-Basis-Rente, Sparkassen-Riester-Rente, Sparkassen-Firmen-Rente, Unterstützungskasse, Pensionszusage 
 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inwieweit wurden die mit dem Finanz- 
produkt beworbenen ökologischen  
und/oder sozialen Merkmale erfüllt?  

 

Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles, zu-
kunftsorientiertes Wirtschaften gehören zum 
Selbstverständnis der Sparkassen-Versicherung 
Sachsen und sind Teil der Unternehmensstrategie 
und -prozesse. Als Regionalversicherer und Teil 
der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt die 
Sparkassen-Versicherung Sachsen die nachhaltige 
Entwicklung in der Region.  
 
In der Kapitalanlagestrategie gewinnen soziale und ökolo-
gische Merkmale zunehmend an Bedeutung. In diesem 
Zusammenhang ist die Sparkassen-Versicherung Sachsen 
bereits im September 2019 der globalen Investoren-
initiative "Principles for Responsible Investment" (PRI) bei-
getreten, die in Partnerschaft mit der Finanzinitiative des 
UN-Umweltprogramms UNEP und dem United Nations 
Global Compact ins Leben gerufen wurde. Damit verpflichtet 
sich das Unternehmen zu Prinzipien für verantwortliches In-
vestieren und zu einem jährlichen Reporting über die Aktivi-
täten. 

Im sozialen und ökologischen Bereich werden bei Invest-
mententscheidungen Ausschlüsse berücksichtigt. 
Zusätzlich werden ab 2023 die Prinzipien der von den 
Vereinten Nationen einberufenen "Net-Zero Asset Owner 
Alliance" (NZAOA) berücksichtigt. Damit hat sich die 
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG 
verpflichtet, bis 2050, ihr Anlageportfolio auf Netto-Null-
Emissionen zu reduzieren. Zur Messung der angestrebten 
Dekarbonisierung erfolgt zukünftig eine Berichterstattung 
über die Ergebnisse und Fortschritte gegenüber der NZAOA. 
 
 

 Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren 
abgeschnitten? 

 

Gegenwärtig entsprechen rund 84 %* des Sicherungs-
vermögens den gesetzten Nachhaltigkeitsvorgaben. Der 
restliche Bestand setzt sich zum überwiegenden Teil (rund 
13 %*) aus Alternativen Anlageklassen (Infrastruktur und 
Private Equity) und Immobilien zusammen. Diese Anlagen 
werden aufgrund der aktuell geringen Datenverfügbarkeit 
nicht betrachtet. Der restliche Teil von rund 3 %* besteht 
aus Unternehmen, bei denen Verstöße gegen die oben 
genannten Kriterien vorliegen. Emittenten mit schweren 
Verstößen, welche auf absehbare Zeit keine angemessenen 
Maßnahmen ergreifen, den Verstößen Abhilfe zu schaffen, 
werden aus dem Direktbestand verkauft. Extern gemanagte 
Kapitalanlagen werden überwiegend passiv abgebildet. Die 
Bestände werden auf Verstöße gegen die gesetzten ESG-
Kriterien geprüft. Um die passive Abbildung weiterhin zu 
gewährleisten, wird eine gewisse Abweichung von den 
Nachhaltigkeitsvorgaben toleriert. Diese Vorgehensweise 
zwingt den Fondsmanager vorerst nicht zu einer aktiven 
Titelselektion. Zusätzlich wird eine sinnvolle Implemen-
tierung der unternehmenseigenen Ausschlusskriterien in 
den Anlagerichtlinien bzw. die Umstellung auf ESG-kon-
forme Benchmarks bei den entsprechenden Mandaten 
geprüft. 
*Stand 30.09.2022 

 

 
 

Wie wurden bei diesem Finanz-
produkt die wichtigsten nach-
teiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren   
     berücksichtigt? 

 
 

Bei der Sparkassen-Versicherung Sachsen 
werden bei den Investitionsentscheidungen 
die wichtigsten Auswirkungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren berücksichtigt. Hierbei wird 
das Ziel verfolgt, Kapitalanlagen auszu-
schließen, die in schwerwiegendem Maße 
negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeits- 

 

Es wurden damit ein 
Mindestanteil an nach-
haltigen Investitionen 
mit einem Umweltziel 
getätigt: _ __% 

in Wirtschaftstätig-
keiten, die nach der 
EU-Taxonomie als 
ökologisch 
nachhaltig 
eingestuft werden 

in Wirtschafts-
tätigkeiten, die 
nach der EU-
Taxonomie nicht 
als ökologisch 
nachhaltig 
eingestuft werden 

Es wurden damit nach- 
haltige Investitionen 
mit einem sozialen 
Ziel getätigt: ____% 

 

mit einem 
Umweltziel in 
Wirtschafts-
tätigkeiten, die 
nach der EU-
Taxonomie  
nicht als 
ökologisch 
nachhaltig einzu-
stufen sind 
mit einem 
sozialen Ziel 

Eine nachhaltige 
Investition ist 
eine Investition 
in eine Wirt-
schaftstätigkeit, 
die zur Errei-
chung eines Um-
weltziels oder 
sozialen Ziels 
beiträgt, voraus-
gesetzt, dass 
diese Investition 
keine Umwelt-
ziele oder sozia-
len Ziele erheb-
lich beeinträch-
tigt und die 
Unternehmen, in 
die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer 
guten Unterneh-
mensführung 
anwenden. 

Die EU-Taxo-
nomie ist ein 
Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung (EU) 
2020/852 festge-
legt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nach-
haltigen Wirt-
schaftstätig-
keiten enthält.  
In dieser Verord-
nung ist kein 
Verzeichnis der 
sozial nachhal-
tigen Wirt-
schaftstätigkeiten 
festgelegt. Nach-
haltige Investi-
tionen mit einem 
Umweltziel 
könnten taxono-
miekonform sein 
oder nicht. 

Es wurden damit 
ökologische / 
soziale Merkmale 
beworben und ob-
wohl keine nach-
haltigen Investi-
tionen angestrebt 
wurden, enthielt es 
____% an nach-
haltigen 
Investitionen 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme 
Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich 
beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien 
beigefügt. 

 
Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" 
findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 
liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. 
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische 
oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

mit einem 
Umweltziel in 
Wirtschaftstätig
keiten, die nach 
der EU-Taxono-
mie als ökolo-
gisch nachhaltig 
einzustufen 
sind 

Es wurden damit 
ökologische/ 
soziale Merkmale 
beworben, aber 
keine nachhaltigen  
Investitionen 
getätigt. 
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faktoren (Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung 
der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung) haben. 
Dafür wurden die Prinzipien des United Nations Global 
Compact (UNGC) als Standard für Ausschlusskriterien fest-
gelegt und langfristig im Kapitalanlagenmanagement für den 
direkt gemanagten Bestand und den nicht direkt gemanagten 
Spezialfondsanlagen der Sparkassen-Versicherung Sachsen 
verankert. Die Prinzipien beziehen sich auf Verstöße der Unter-
nehmen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, 
Korruptionsprävention und Umweltschutz. 
 
Um Emittenten für eine Prüfung klassifizieren zu können, wird 
die Skala des UNGC verwendet, die von Stufe 1 (keine Anschul-
digung an den Emittenten) bis Stufe 10 (überprüfte Nichtein-
haltung etablierter Normen) reicht, wobei die Sparkassen-Ver-
sicherung Sachsen den Ansatz des Bundesverbands Investment 
und Asset Management (BVI) verfolgt. Dieser Ansatz schließt 
grundsätzlich auch Emittenten der Stufen 8 bis 10 des UNGC 
aus, lässt davon allerdings die Emittenten zu, die eine positive 
Perspektive aufweisen. Die Auswertung erfolgt mit dem ex-
ternen Dienstleister ISS (Institutional Shareholder Service 
Germany AG), eine der führenden Nachhaltigkeitsratingagen-
turen weltweit. Die seit dem Jahre 2021 eingegangene Zusam-
menarbeit ermöglicht ein aktives Screening der Portfolien auf 
Basis umfangreicher Unternehmensbewertungen. Je nach Ver-
stoß erfolgt eine Einstufung des Unternehmens nach einer 
Ampelsystematik (grün, gelb und rot). 
 

GRÜN   GELB   ROT 

1 Keine 
 Anschuldigung 
 

2 Frühere  
 Involvierung 

  6 Fragmentarische 
 Informationen 
 
  7 Nachgewiesene 
 Nichteinhaltung 

  10 Überprüfte  
 Nicht- 
 einhaltung 
 etablierter 
 Normen 

 
3 Verwicklung 
 außerhalb des  
 Geltungsbereichs 
 
4 Laufende  
 Abhilfe- 
 maßnahmen 

 Etablierter 
 Normen, 
 Abhilfemaß- 
 nahmen im  
 Gange 
 
  8 Angebliche 
 Nichteinhaltung 
 etablierter 
 Normen 

 

5 Unter 
 Beobachtung 

 
  9 Drohende  
 Nichteinhaltung 
 etablierter  
 Normen 

  

 
 
Somit stellt die Sparkassen-Versicherung Sachsen sicher, dass 
Anlagen in börsennotierte Aktien und Anleihen von Unter-
nehmen mit schweren Verstößen gegen die Prinzipien des 
UNGC grundsätzlich als nicht nachhaltig betrachtet und von 
der Neuanlage ausgeschlossen werden. Im Bestand werden 
Unternehmen mit schweren Verstößen (Stufe 8-10) über einen 
Zeitraum von drei Jahren hinweg beobachtet. Hierbei wird 
geprüft, ob der Emittent entsprechende Maßnahmen für eine 
bessere Einstufung einleitet und sich gegebenenfalls nur 
temporär in einem schlechteren Status befindet. Sollte jedoch 
absehbar sein, dass das Unternehmen keine Anstrengungen 
unternimmt, bei roten Verstößen Abhilfe zu schaffen, wird die 
Sparkassen-Versicherung Sachsen ihre Position aus dem 
Direktbestand, unter der Wahrung des Kundeninteresses, 
verkaufen. Bei bestehenden gelben Verstößen der Stufe 8  
bis 9 wird die Art des Verstoßes bewertet und gegebenenfalls 
Maßnahmen ergriffen.  
 

Darüber hinaus integriert die Sparkassen-Versicherung Sachsen 
die vom BVI festgelegten Mindestausschlüsse. Entsprechend 
dieser Mindestausschlüsse finden keine Neuinvestitionen statt, 
wenn 
 

- mehr als 0 % des Umsatzes aus der Herstellung/Vertrieb 
in geächteten Waffen 

- mehr als 10 % des Umsatzes aus der 
Herstellung/Vertrieb in Rüstungsgütern 

- mehr als 30 % des Umsatzes aus der 
Herstellung/Vertrieb in Kohle 

- mehr als 5 % des Umsatzes aus der Herstellung/Vertrieb 
in Tabak stammen. 

 

Zusätzlich finden keine Neuinvestitionen in nicht freie Länder 
nach dem Freedom House Index statt. 
Extern gemanagte Kapitalanlagen werden überwiegend passiv 
abgebildet. Die Bestände werden auf Verstöße gegen die 
gesetzten ESG-Kriterien geprüft. Um die passive Abbildung 
weiterhin zu gewährleisten, wird eine gewisse Abweichung von 
den Nachhaltigkeitsvorgaben toleriert. 
Diese Vorgehensweise zwingt den Fondsmanager vorerst nicht 
zu einer aktiven Titelselektion. Zusätzlich wird eine sinnvolle 
Implementierung der unternehmenseigenen Ausschluss- 
kriterien in den Anlagerichtlinien bzw. die Umstellung auf ESG-
konforme Benchmarks bei den entsprechenden Mandaten 
geprüft. 

 

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses  
Finanzprodukts? 

 
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen,  
auf die der größte Anteil der im Bezugszeitraum  
getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel: 

 

 

 
 * Dargestellt werden die 15 größten Investments im Bemessungszeitraum 
 ** Prozentualer Anteil vom Sicherungsvermögen zum 30.09.2022 auf 
  Marktwertbasis 
 *** Die Investitionen flossen in unterschiedliche Wertpapiere des Emittenten 
 **** Auf Buchwertbasis, da keine separate Marktwertentwicklung, 
  aufgrund der Vermischung der Aufstockungen mit den vorhandenen  
  Beständen, berechnet wird.  

Größtes Investment* Sektor 

In % der 
Vermö-
gens-
werte** 

Land 

Commerzbank AG 
Kreditinstitute 

ohne Spezial-
kreditinstitute 

0,7 % DE 

Swedbank Hypothek AB 
Kreditinstitute 

ohne Spezialkredit-
institute 

0,6 % SE 

Masterfonds Alter-
native Investments 

Alternative  

Anlageklassen 

Infrastruktur und 

Private Equity 

0,5 %**** weltweit 

HGV Hamburger 
Gesellschaft für 
Vermögens- und 
Beteiligungs-
management mbH*** 

Beteiligungs-
gesellschaften 

0,4 % DE 

Nederlandse 

Waterschapsbank 

Kreditinstitute 

ohne Spezialkredit-
institute 

0,4 % NED 

Masterfonds- 

Immobiliensegment 
Immobilien 0,4 % **** DE 

Nordea Hypothek AB 
Kreditinstitute 
ohne Spezialkredit-
institute 

0,4 % SE 

HGV Hamburger 
Gesellschaft für 
Vermögens- und 
Beteiligungs- 

Management mbH*** 

Beteiligungs-
gesellschaften 

0,4 % DE 

Sparkasse Siegen 

Kreditinstitute 

ohne Spezialkredit-
institute 

0,4 % DE 

The International       
Development 
Association 

Spezialkreditinstitute 0,3 % LU 

Ville de Paris 
Kreditinstitute 

ohne Spezialkredit-
institute 

0,3 % FR 

DZ Bank 

Kreditinstitute 

ohne Spezialkredit-
institute 

0,3 % DE 

Société Générale SCF 

Kreditinstitute 

ohne Spezialkredit-
institute 

0,3 % 
FR 

 

BNG Bank N.V. 

Kreditinstitute 

ohne Spezialkredit-
institute 

0,3 % 
NL 

 

Danske Bank AS 
Kreditinstitute 

ohne Spezialkredit-
institute 

0,2 % DK 
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Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeits-
bezogenen Investitionen? 

 

 
 Wie sah die Vermögensallokation aus? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst             
Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.  
 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanz- 
produkts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet 
sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.  
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale 
umfasst folgende Unterkategorien: 
 

- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst 
              nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.  

 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale  

Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale 
Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investi- 
tionen eingestuft werden.  

 

 
 
Unter die Kategorie "#1B Andere ökologische oder soziale 
Merkmale" fallen die Kapitalanlagen des Sicherungsver-
mögens, für welche die unternehmenseigenen Nachhaltig-
keitskriterien sinnvoll angewendet werden können (entspricht 
rund 87 %* der Kapitalanlagen). Aktuell gehen rund 84 %* der 
Kapitalanlagen im Sicherungsvermögen mit den Nachhaltig-
keitsvorgaben des Unternehmens einher. Ein geringer Anteil 
von rund 3 %* besteht aus Unternehmen, bei denen Verstöße 
gegen die oben genannten Kriterien vorliegen. 
 
Der restliche Bestand von rund 13 %* fällt unter die Kategorie 
"#2 Andere Investitionen". Der Bestand setzt sich aus Investi-
tionen in Infrastruktur, Private Equity und Immobilien zusam-
men. Die Nachhaltigkeitskriterien können aktuell aufgrund der 
geringen Datenverfügbarkeit bei diesen Anlageklassen nicht 
sinnvoll angewendet werden.  
* Stand 30.09.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen 
getätigt? 
 

Die im Bemessungszeitraum erfolgten Investitionen im Direkt-
bestand teilen sich in die folgenden Sektoren auf: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Bei den Alternativen Anlageklassen und Immobilien floss das 
investierte Kapital in folgende Sektoren: 
 
 
 
Infrastruktur: 

 

 
              
 
 

 
 
Das investierte Kapital weist kein Exposure im Bereich "Fossiler 
Brennstoff" gemäß Artikel 2, Nummer 62, der Verordnung (EU) 
2018/1999 auf. 
 
 
Private Equity:    
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Immobilien: 

 
 
 

 
 

 
 
 

Investitionen 

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische/ 
soziale Merkmale 

#2 Andere 
Investitionen 

#1A Nachhaltige 
   Investitionen 

 

#1B Andere ökologisch/ 
sozial ausgerichtete 
Anlagen 

• Taxonomie konform 

• Andere Ökologische 

• Soziale 
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Bei den Referenzwerten  
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob das 
Finanzprodukt die  
beworbenen ökologischen 
oder sozialen Merkmale  
erreicht 

Mit Blick auf die  
EU-Taxonomiekonfor- 
mität umfassen die 
Kriterien für fossiles Gas, 
die Begrenzung der 
Emission und die Um-
stellung auf voll 
erneuerbare Energie  
oder CO2-arme Kraft- 
stoffe bis Ende 2035.  
Die Kriterien für Kern-
energie beinhalten um-
fassende Sicherheits-  
und Abfallentsorgungs-
vorschriften. 
 

Ermöglichende Tätigkeiten 
wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen Bei-
trag zu den Umweltzielen 
leisten. 
 

Übergangs- 
tätigkeiten sind Tätig- 
keiten, für die es noch  
keine CO2-armen Alter- 
nativen gibt und die  
unter anderem Treib-
hausgasemissionswerte 
aufweisen, die den  
besten Leistungen 
entsprechen. 
 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 
 

- Umsatzerlöse, die  
die gegenwärtige  
„Umweltfreundlichkeit“ 
der Unternehmen, in 
die investiert wird,  
widerspiegeln. 

 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um- 
weltfreundlichen, für 
den Übergang zu einer 
grünen wirtschafts-
relevanten Investition  
der Unternehmen,  
in die investiert wird,  
aufzeigen. 

 

- Betriebsausgaben  
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betrieb- 
lichen Aktivitäten 
der Unternehmen, 
in die investiert wird, 
widerspiegeln. 

Inwiefern waren die nachhaltigen  
Investitionen mit einem Umwelt-
ziel mit der EU-Taxonomie      

 konform?  
 

Die Kapitalanlagen werden aktuell nicht auf 
Taxonomie konforme Investitionen überprüft. 
Trotz, dass keine Daten zur Taxonomie-
Konformität erhoben werden, kann ein geringer 
Anteil an Taxonomie konformen Investitionen 
enthalten sein. 

 
 Wurde mit dem Finanzprodukt in EU- 

Taxonomie konforme Tätigkeiten im  
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie1 

investiert? 
 

 Ja  
   In fossiles Gas 
  In Kernenergie 
 
 Nein 
 

 

 

Welche Investitionen fielen unter „Andere 

Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit 

ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder 

sozialen Mindestschutz? 

Unter "#2 Andere Investitionen" fallen Investments in den 
Bereichen Infrastruktur, Private Equity und Immobilien. Die 
Nachhaltigkeitskriterien können aktuell aufgrund der geringen 
Datenverfügbarkeit bei diesen Anlageklassen nicht sinnvoll 

angewendet werden. Die Anlagen dienen zur Diversifikation der 
Kapitalanlagen und tragen einen wichtigen Anteil zur Renta-
bilität bei. 
 
Alle Manager, mit denen das Unternehmen bei diesen Anlage-
klassen zusammenarbeitet, sind Mitglieder bei PRI und berück-
sichtigen bei Neuinvestitionen ebenfalls ESG-Kriterien. 
 
Bei den Produkten mit Strategieauswahl Garant und Garant 
Invest besteht eine jährliche Wahlmöglichkeit, ob zu 100% an 
den Erträgen des Sicherungsvermögens partizipiert werden soll 
oder an einem Kapitalmarktindex.  
Erfolgt eine Entscheidung für die Partizipation am Index, wird 
diese über Derivate abgegbildet. Demzufolge erfolgen keine 
direkten Investitionen in den Index. Die Partizipation am Index 
berücksichtigt keine ökologischen oder sozialen Merkmale. Im 
Falle der Partizipation am Index, wird dieser Anteil ebenfalls dem 
"#2 Andere Investitionen" zugeordnet. Die Indexanbieter sind 
ebenfalls Mitglieder bei PRI. 
 

Welche Maßnahmen wurden während des 
Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökolo-
gischen und/oder sozialen Merkmale 
ergriffen?  

 

Im Bezugszeitraum erfolgte eine Bewertung des Siche-

rungsvermögens hinsichtlich der Ausschluss- und unter-
nehmenseigenen ESG-Kriterien entsprechend der be-

schriebenen Vorgehensweise mit dem ESG-Datenanbieter 

ISS, um Normverstöße von Unternehmen zu analysieren. 

Unternehmen mit schweren Verstößen (Stufe 8 bis 10) 
werden über einen Zeitraum von drei Jahren unter Beo-
bachtung gestellt, um entsprechend der beschriebenen 

Vorgehensweise Maßnahmen zu ergreifen.  

 

Im Investmentprozess wurden Mindestausschlüsse des BVI 

eingehalten. Zukäufe erfolgten bei identifizierten Norm-

verstößen nicht. 

 

Darüber hinaus nimmt die Sparkassen-Versicherung 

Sachsen ihre Verantwortung als Investor wahr, um auch die 
Unternehmen, in die das Unternehmen investiert, dazu zu 

bewegen, sich nachhaltig auszurichten. Das Unternehmen 
übt im Rahmen einer Active Ownership (aktive Eigentümer-

schaft) durch Engagement und Ausübung der Stimmrechte 
aktiv Einfluss auf die strategischen Nachhaltigkeitsent-

scheidungen der Unternehmen aus. Die Umsetzung von 

Engagement-Aktivitäten erfolgt in der Gruppe der öffent-
lichen Versicherer. Um die Rolle als aktive Investoren mit 

dem Ziel nachhaltiger Unternehmensentscheidungen kon-
sequent auszuüben und ihre Wirkung zu stärken, arbeitet 

die Gruppe der öffentlichen Versicherer mit der Deka 
Investment GmbH als strategischem Partner zusammen. Die 

Deka Investment GmbH verfolgt in ihrem Engage-
mentprozess mehrere Eskalationsstufen. Grundlagen bilden 

die aktive Ausübung von Stimmrechten an Haupt-
versammlungen, Investorengespräche, Governancege-
spräche mit dem Aufsichtsrat bis hin zu Redebeiträgen bei 

Hauptversammlungen. Im Rahmen eines vierteljährlichen 
Reportings teilt die Deka Investment GmbH alle Abstim-

mungsaktivitäten, sowie eine detaillierte Darstellung der 
Stimmrechtsausübung mit. Somit wird auch die Nach-

haltigkeit des Engagements gesichert.  

 
 

Wie hat dieses Finanzprodukt  
im Vergleich zum bestimmten 

Referenzwert abgeschnitten?  

 

 

Für das Finanzprodukt wurde kein Index als Referenzwert 

bestimmt. 

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindest-

prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investi-
tionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur 
Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staats-

anleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-
konformität in Bezug auf alle Investitionen des 
Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 
während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität 

nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts 
zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.  
 

 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff 
„Staatsanleihen“ alle Risikopositionen ggü. Staaten. 
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